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3»or -Beginnen lucifff ßelinnen fäfjf gewinnen.
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©rbftitl. InljrtöDfrfantmluitg
bes Siljnifij. ©EmErbetifmiiö

Sonntag bcn 13. Sunt 1897

int (btofjrafsfaal'e in iujcrn.

(gortfeguug).

§err ©chloffermeifier ©ölttSketat beantragt nantenë ber

©eftion Safel, bte fÇorberungen aufguftellen, baff bie Sir»

beitgeber gu feinem pbern Beitrag al§ 35 % ber

famtprämien beipflichtet, bafj ber S3ettrag ber Sl-beiter auf
30 % rebugiert unb bafiir ber Sunb mit 35 % belaftet
toerbe. 3m^Slntrag beë ©efretariateë füllte ber Sluëbrucf

„SJlehrentlaftnng beë Kleingemerbeê" abgeänbert merben tu

„SJtehrenilafiung ber Slrbeitgeber", toetl nach ben (Erfahr»

ungen in Safel, mo Biete Kleinbetriebe unier baê eibgen.

Sfabrifgefefc geftellt mürben, ber Segriff „Kletngemerbe" feljr

befjnbar fei.
£r. Dîatfonalrat non ©teiger (Sern) pit bie Segehren

ber Slrbeitgeber nach SDtehrenUafiung für berechtigt- Sie
bebingen jeboch entmeber eine meüere 9î:buftion ber Seift»

uttgen ber Kaffen ober aber bebeutenb phere Seiträge beê

S3nnbeë. (Erfiereë fei ungulüffig, Iehtereê fep in fÇrage

Qefteflt. Sie (Einführung beë Sabafmonopolë fei augftch'g*
log, eine anbete ginangquelle noch nicht gefunben. Ser
Snnb fönne oorläufig unmöglich mehr leiften als bag ge»

Botene. Segnüge man ftch mit bem (Erreichbaren, um

fpäter noch bie burdh (Erfahrung nötig befunbenen Ser»»

befferungen üornehmeu gu tonnen. (Seifall).
Stamenë ber ©eftion Sern erflärt tjjr. ©iheibegger 3«='

ftimmung gu ben Slnträgeu 3'ff- 1 ttnb 2 beë ©efretariateS
als (Erfah für 3 ff- 1 unb 3 ber Serner Slnträge. 3tffer
1 fönne nicht mohl alë Ultimatum aufgefaßt merben, fonbern
als bringlicjjer SSunfch ber Serfammlung. Sin 3'ffer 4
mtrbe feftgeplten, ber Slntrag betr. freie Kaffen nach Sin»

trag beg §eirn ©legertft mobifigiert unb alë 5. Sßoftulat
bie norherige Sïufftelïung eineë ©efahrentarifeë befürmortet.

§r. fJMfibent fchlägt oor, im ©ingang ber Sefctjluffe
bie prtngipieße Stimmung gu ben betben ©efepgentmürfen,
mit gefthaltuug an ben nachfolgenben SBünfchen auëgu»
fpredien.

Sn ber SI6fümmung mirb oorerft biefem Slnträge guge»

ftimmt. Sei 3'ff- 1- ber Slnträge beë ©efretariateë mirb
ber SIntrag Safelë betreffenb ©treichung ber SBorte „beS
Kletngetoerbeë" Permorfen, bem 3"fah Safelë betreffenb
Serteilnng ber Sßrämtenlaften gugeftimmt unb bag bemnadj
abgednberte fßoftulat 1 angenommen; ebenfo bag Sofiulat
2 ber Slnträge beë ©efretariateë unb bie brei Sßoftulate ber
©eftion Sern.

Semnach lauten bie Sefchlüffe mie folgt:
Sie Sahreënerfammlung beë Schmetger. ©emerbe»

nereinë in Sugern anerfennt bie öon ber nationalrät»
liehen Sommtffiou borgenommenen Serbefferungen an
ben ©efepgentroürfen betreffenb Kranfen» unb Un»
faHoerfichernng, namentlich infomeit bamtt eine eimeldje
(Entlaftung ber SIrbeitgeber an ben fßrdmienleiftungen
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Protokoll
der

Grdentl. Jahresversammlung
des Schweiz. Gewerbeoereins

Sonntag den 13. Juni 1897

im Kroßratssaat'e in Lnzern.

(Fortsetzung).

Herr Schlossermeister Göttisheim beantragt namens der

Sektion Basel, die Forderungen aufzustellen, daß die Ar-
beitgeber zu keinem höhern Beitrag als 35 °/g der Ge-

samtprämien verpflichtet, daß der Beitrag der A better auf
3V °/<, reduziert und dafür der Bund mit 35 °/<> belastet

werde. Jm^Antrag des Sekretariates sollte der Ausdruck

„Mehrentlastung des Kleingewerbes" abgeändert werden in

„Mehrentlastung der Arbeitgeber", weil nach den Erfahr-
ungen in Basel, wo viele Kleinbetriebe unter das eidgen.

Fabrikgesetz gestellt wurden, der Begriff „Kleingewerbe" sehr

dehnbar sei.

Hr. Nationalrat von Steiger (Bern) hält die Begehren
der Arbeitgeber nach Mehrenfiasiung für berechtigt. Sie
bedingen jedoch entweder eine weitere Reduktion der Leist-

ungen der Kassen oder aber bedeutend höhere Betträge des

Bundes. Ersteres sei unzulässig, letzteres sehr in Frage
gestellt. Die Einführung des Tabakmonopols sei aussichls-

los, eine andere Finanzquelle noch nicht gefunden. Der
Bund könne vorläufig unmöglich mehr leisten als das ge-
botene. Begnüge man sich mit dem Erreichbaren, um

später noch die durch Erfahrung nötig befundenen Ver---

befferungen vornehmen zu können. (Beifall).
Namens der Sektion Bern erklärt Hr. Scheidegger Zu-

stimmung zu den Anträgen Ziff. 1 und 2 des Sekretariates
als Ersatz für Zff. 1 und 3 der Berner Anträge. Ziffer
1 könne nicht wohl als Ultimatum aufgefaßt werden, sondern
als dringlicher Wunsch der Versammlung. An Ziffer 4
werde festgehalten, der Antrag betr. freie Kassen nach An-
trag des Herrn Siegertst modifiziert und als 5. Postulat
die vorherige Aufstellung eines Gefahrentarifes befürwortet.

Hr. Präsident schlägt vor, im Eingang der Beschlüsse
die prinzipielle Zustimmung zu den beiden Gesetzesentwürfen,
mit Festhaltung an den nachfolgenden Wünschen auszu-
sprechen.

In der Abstimmung wird vorerst diesem Antrage zuge-
stimmt. Bei Ziff. 1 der Anträge des Sekretariates wird
der Antrag Basels betreffend Streichung der Worte „des
Kleingewerbes" verworfen, dem Zusatz Basels betreffend
Verteilung der Prämienlasten zugestimmt und das demnach

abgeänderte Postulat 1 angenommen; ebenso das Postulat
2 der Anträge des Sekretariates und die drei Postulate der
Sektion Bern.

Demnach lauten die Beschlüsse wie folgt:
Die Jahresversammlung des Schweizer. Gewerbe-

Vereins in Luzern anerkennt die von der nationalrät-
lichen Kommission vorgenommenen Verbesserungen an
den Gesetzesentwürfen betreffend Kranken- und Un-
fallversicherung, namentlich insoweit damit eine etwelche

Entlastung der Arbeitgeber an den Prämienleistungen
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für bie Unfaßderfichernng bewirft wirb, unb fpricfjt
ihre pringiplefle 3ufiimmung zu ben ©ntwürfen aus,
unter gefthaltung an folgenben SBünfchen:

1. SBir erachten auch bte nunmehr dorgefehene
Verteilung ber Vrämtenlaften als ein p großes unb
unerfchwtngltcheS Dpfer für diele §anbwerfSmeifter unb
Kletngefoerbetreibenbe, unb namentlich für biejenigen,
ttelche bisher ben §afipflicf)tgefehen nicht unterfteflt
waren.

®er Schweizer, ©eWerbederein erwartet beSbalb
mit aller 3uöerficht bon ber VunbeSderfammlung, bajj
fie noch Vlittel unb SBege finben werbe, um eine er»

heblidje ÜJiehrentlaftnng für baS Kleingewerbe ju er»

fielen unb fo bas große VerficijerungSWerf p einer
Wirtlichen SBoljItbat, nicht bloß ber Klaffe ber Sohn»
arbeitet unb Vebienfteten, fonbern für atte öfonomifch
Schwachen p gefialten.

gür bie ©efamtprümienleifiung Wirb foIgertbeS
Verhältnis dorgefchlagen: Vunb 35 %, Slrbeitgeber
35 %, Arbeiter 30 %.

2. 3)er Schweizer. ©ewerbeoerein muß auch ferner»
hin baran fefthalten, baß bem beitragspflichtigen Sir»

beitgeber bas Stecht, feine eigene V^rfon bei ber ftaat»
liehen Slnftalt gegen Unfall oerfic^ern p fönnen,
nicht bloß in SluSficßt gefteßt (Slrt. 21 a), fonbern
in aEer gorm gewährleiftet werbe.

3. 3n Vepg auf bie im ©efeß öorgefehenen freien
Kaffen wünfehen wir, baß a) bie Kranfenfaffenbei»
träge nur zu 3n>ecfen ber Kranfenunterfiüßung Der»

wenbet werben bürfen; b) bie Slnlage ber ©elber
benfelben Veftimmungen unterliegt, wie fie für bie

öffentlichen Kaffen beftefjen.
4. 3)te im Slrt. 79 beS ©ntwurfeS Dorgefehene

Klaffififatton, fowie bie Vor» unb StücfmürtSbered)»

nungen ber zu leiftenben Vettrage, wie fie fleh im
3ufammenhang mtt ber Dorgefehenen VorauSbcphlung
ber Veiträge etnerfeitS unb ber öftern ©in» unb SluS»

tritte ber Slrbeiter anberfeitS ergeben werben, führen
in ihrer praftifchen Slnwenbung ganz befonberS bei
Slfforb» ober ©tücfiöhnung z« Kompilationen unb

unpläffigen Vtißrechnungen. Unfer Verbanb wünfeht
baßer bringenb, baß bie in ber genannten Klaffiji»
ïation enthaltene VelaftungS» unb ©enußffala in
anberer gorm unb unter Verüctficbtigung folgenber
©runbfäße realifiert werbe:

a) $er Slrbeitgeber hat nur für bie effelttD auSbe»

gahlten Söhne feine VerficßerungSquote p ent»

richten.
b) ®ie baherigen Slbrechnnngen erfolgen per ©nbe

jeben SDtonatS auf ©runblage eines VacfjWeifeS
über bie ausbezahlten Söhne.

c) Sin ©teile ber im ©ntwurf dorgefehenen Vor»
auSbephlung ber VerficherungSbeiträge fann ber

Slrbeitgeber angehalten werben, einen Vorfdjuß
an bie Kaffe p Ietften bis zur §ölje einer ge»

nügenben ©ießerheit.
5. 2)er ©efahrentarif fowie ein SCarif über bte

§öherbelaftung nach Slrt. 76 ber Kranfenoerfidjerung
als 3Jta£imaItartf, ift fchon wäljrenb ber Veratung
beS ©efefceS auszuarbeiten.

(gortfepung folgt.)

JBer&antrêtoefen.

SlppenjtHifcher ïatttonaler Jpattbwerïtr' uni» ©etoerbe
betein. Sehten ©onntag tagte in ©aiS bie Selegiertender»
fammlung beS fant. app. fèanbwerfer» unb ©ewerbedereinS.
SDiefelbe war don allen ©efttonen außer ©tein=§unbwil,
©rub unb SBalzenhaufen befd&idft unb zählte 25 Vtann. SUS

§aupttraftanbum figurierte bte Organifation ber SehrlingS»

Prüfung, bie nach bem Vrobejahr 1896/97 zu mancherlei
Verachtungen Slnlaß gab.

®en fèaupfpunft berfelben bilbete jeboch bie SehrlingS»
arbeiien=2luSfteßung, bje in teufen infolge greifteßung ber

Vrobeftücfe feßr lücfenßaft gewefen War. SBüßrenb auf ber

einen ©eite nur ber fachmännifchen V'üfung ohne Stücfficht
auf bas Vublifum baS SBort gerebet würbe (ftänbige ga<h=

©Eperten, Vrüfung ber Sehrlinge je am ©nbe ber Sehrzeit,
SBeglaffung beS ©chauftücfeS, baS nicht immer für felbftänbige
Slrbeit beS SehrlingS ©ewähr bietet), Waren anbere wieber

ganz für Vetbeljaltung beS alten VrüfungSmobuS. ®ie grage
würbe nach aßen ©eiten grünblich erörtert unb fobann mit
großer Vteßtheit befchloffen, baS leßteS 3ahr fafultatide
StuSfteßungS (Vrobe»)©tücf mieber obligatorily zu machen.
SJtan war burchauS nicht ber Slnficht, baß bie SBeglaffung
beS ©chauftücfeS bem SBert ber V"ifung ©intrag thue; aber
bie Verhältniffe im Kanton, bie Veßörben, baS Vublifum
wünfehen bie möglichft reichhaltige unb fchöne Slrbeiten auf»
Weifenbe SluSfteßung, neben ber eine grünbliche SBerfftatt»
Prüfung freilich nicht fehlen barf.

Vitt ber ©inleitung ber nächftjährigen V^fung würbe
bie VrüfungSfommiffion unb baS Kantonalfomitee betraut.
®ie orbentliche ®elegiertenderfammlung wirb bann bie fpezteße

VrüfungSfommiffion beftimmen, Welcher auch Sötei Vtitglieber
ber bie V^ifung übernehmenben ©eftionen angehören foßen,
bamit biefelbe mtt ben leitenben Drganen immer bie richtige
güßlung behält.

Schweiz. SthloffermeiftetPerbanb.
3n ber ©ti&ung beS ©entraldorftanbeS
würbe an ©teße beS bemiffionterenben
§rn. Sief, ©ohn, in Vern, auf ben

Vorfchlag ber ©eftton Vern §r. gurrer,
©ohn, ©chldffermetfter in Vern, ge»

wählt.
§r. §anS Sief ift an ©teße don

§rn. 3- 3®iuggi als Vorfteher ber

©cßlofferei an ben Sehrwerfftätten in
Vern gewählt werben, infolge beffen

begibt fi<h £r. Sief noch einige 3eü i«
ein gachinftitut im SluSlanbe. ®a er

ben ©ipungen dorn ©entraldorftanbe nicht mehr beiwohnen

fönnte, nahm £r. ®icf feine ©ntlaffung. ®er ©entraldorftanb
machte einen Sweterdorfchlag: §r. gurrer in Vern unb bis»

heriger Veififcer §r. §rch- SBalber in Suzern ; gewählt würbe

als ©entralfaffier §r. §rch- SBalüer in Suzern.
©S würbe ferner befchloffen, bem 2(it. f^weizerifchen

Snbuftriebepartement zu §anben ber VunbeSnerfammlung ein

Schreiben ergehen zu laffen, worin bargethan werben foß,
in welcher §öhe bie „©efahrenffala" in ber ©djlofferei ber

fünftigen fchweizerifchen Unfaflderficherung angefefet werben

foßte. 3m weitern würbe an einem SlrbeitStarif gearbeitet.

2)er Unfallïaffe ber fihwetj. ©djreinetmeifter ftnb
feit fDîttte Slpril 17 neue Koßeftidderficherer unb 13 ©in»

Zelderficherer beigetreten. $amit ift bie 3ahl ber Valicen
auf 200 geftiegen. î)aS VerfichernngSfapital beträgt nahezu
2 SßiQionen.

Set ©frei! bet 83erliner äiwweier neigt feinem ©nbe

zu. gür ctrfa 2600 3'utmerer finb bie gorberungen be»

willigt, boch haben fich erft 1800 bie SlrbeitSberechtignngS»
farten auSfteßen laffen, Vei 33 Unternehmern befinben fich

480 3iutmerer im ©treif; hierzu fommen noch 250, bie fich

lefcte SBodje arbeitslos melbeten. 3u ben übrigen Vauge»
fthäften werben Klaffenlöhne non 55—60 Vf- unb barüber
gezahlt.

6ltt großartiger Kampf, wie ihn bie Vtafchineninbuftrie
noch nicht zu derzetchnen hatte, wirb gegenwärtig in ©nglanb
geführt. 120,000 Vtetaßarbeiter flehen bort in Vewegung
um bie gorberung ber achtftünbigen SlrbeitSzeit. Slm

3. 3nli legten bie Slrbeiter oon fünf SBerfpIüfcen bie Slrbeit
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für die Unfallversicherung bewirkt wird, und spricht
ihre prinzipielle Zustimmung zu den Entwürfen aus,
unter Festhaltung an folgenden Wünschen:

1. Wir erachten auch die nunmehr vorgesehene

Verteilung der Prämienlasten als ein zu großes und
unerschwingliches Opfer für viele Handwerksmeister und
Kleingewerbetreibende, und namentlich für diejenigen,
welche bisher den Haftpflichtgesetzen nicht unterstellt
waren.

Der Schweizer, Gewerbeverein erwartet deshalb
mit aller Zuversicht von der Bundesversammlung, daß
sie noch Mittel und Wege finden werde, um eine er-

hebliche Mehrentlastung für das Kleingewerbe zu er-
zielen und so das große Versicherungswerk zu einer
wirklichen Wohlthat, nicht bloß der Klasse der Lohn-
arbeiter und Bediensteten, sondern für alle ökonomisch
Schwachen zu gestalten.

Für die Gesamtprämienleistung wird folgendes
Verhältnis vorgeschlagen: Bund 35 °/„, Arbeitgeber
35 °/o. Arbeiter 30 °/o-

2. Der Schweizer. Gewerbeverein muß auch ferner-
hin daran festhalten, daß dem beitragspflichtigen Ar-
beitgeber das Recht, seine eigene Person bei der staat-
lichen Anstalt gegen Unfall versichern zu können,
nicht bloß in Aussicht gestellt (Art. 21 u), sondern
in aller Form gewährleistet werde.

3. In Bezug auf die im Gesetz vorgesehenen freien
Kassen wünschen wir, daß a) die Krankenkassenbei-
träge nur zu Zwecken der Krankenunterstützung ver-
wendet werden dürfen; b) die Anlage der Gelder
denselben Bestimmungen unterliegt, wie sie für die

öffentlichen Kassen bestehen.
4. Die im Art. 79 des Entwurfes vorgesehene

Klassifikation, sowie die Vor- und Rückwärtsberech-

nungen der zu leistenden Betträge, wie sie sich im
Zusammenhang mit der vorgesehenen Vorausbezahlung
der Beiträge einerseits und der öftern Ein- und Aus-
tritte der Arbeiter anderseits ergeben werden, führen
in ihrer praktischen Anwendung ganz besonders bei
Akkord- oder Stückiöhnung zu Komplikationen und
unzulässigen Mißrechnungen. Unser Verband wünscht
daher dringend, daß die in der genannten Klassifi-
kation enthaltene Belastungs- und Genußskala in
anderer Form und unter Berücksichtigung folgender
Grundsätze realisiert werde:

u) Der Arbeitgeber hat nur für die effektiv ausbe-
zahlten Löhne seine Versicherungsquote zu ent-
richten.

b) Die daherigen Abrechnungen erfolgen per Ende
jeden Monats auf Grundlage eines Nachweises
über die ausbezahlten Löhne.

o) An Stelle der im Entwurf vorgesehenen Vor-
ausbezahlung der Versicherungsbeiträge kann der

Arbeitgeber angehalten werden, einen Vorschutz

an die Kasse zu leisten bis zur Höhe einer ge-
nügenden Sicherheit.

5. Der Gefahrentarif sowie ein Tarif über die

Höherbelastung nach Art. 76 der Krankenversicherung
als Maximaltarif, ist schon während der Beratung
des Gesetzes auszuarbeiten.

(Fortsetzung folgt.)

Verbandswesen.
Appenzellischex kantonaler Handwerker- und Gewerbe-

verein. Letzten Sonntag tagte in Gais die Delegiertenver-
sammlung des kant. app. Handwerker- und Gewerbevereins.
Dieselbe war von allen Sektionen außer Stein-Hundwil,
Grub und Walzenbausen beschickt und zählte 25 Mann. Als
Haupttraktandum figurierte die Organisation der Lehrlings-

Prüfung, die nach dem Probejahr 1896/97 zu mancherlei
Betrachtungen Anlaß gab.

Den Hauptpunkt derselben bildete jedoch die Lehrlings-
arbeiten-Ausstellung. die in Teufen infolge Freistellung der

Probestücke sehr lückenhaft gewesen war. Während auf der

einen Seite nur der fachmännischen Prüfung ohne Rücksicht

auf das Publikum das Wort geredet wurde (ständige Fach-
Experten, Prüfung der Lehrlinge je am Ende der Lehrzeit,
Weglassung des Schaustückes, das nicht immer für selbständige
Arbeit des Lehrlings Gewähr bietet), waren andere wieder

ganz für Beibehaltung des alten Prüfungsmodus. Die Frage
wurde nach allen Seiten gründlich erörtert und sodann mit
großer Mehrheit beschlossen, das letztes Jahr fakultative
Ausstellungs (Probe-)Stück wieder obligatorisch zu machen.

Man war durchaus nicht der Ansicht, daß die Weglassung
des Schaustückes dem Wert der Prüfung Eintrag thue; aber
die Verhältnisse im Kanton, die Behörden, das Publikum
wünschen die möglichst reichhaltige und schöne Arbeiten auf-
weisende Ausstellung, neben der eine gründliche Werkstatt-
Prüfung freilich nicht fehlen darf.

Mit der Einleitung der nächstjährigen Prüfung wurde
die Prüfungskommission und das Kantonalkomitee betraut.
Die ordentliche Delegiertenversammlung wird dann die spezielle

Prüfungskommission bestimmen, welcher auch zwei Mitglieder
der die Prüfung übernehmenden Sektionen angehören sollen,
damit dieselbe mit den leitenden Organen immer die richtige
Fühlung behält.

Schweiz. Schlofsermeisterverband.
In der Sitzung des Centralvorstandes
wurde an Stelle des demissionierenden
Hrn. H. Dick, Sohn, in Bern, auf den

Vorschlag der Sektion Bern Hr. Furrer,
Sohn, Schlossermeister in Bern, ge-
wählt.

Hr. Hans Dick ist an Stelle von
Hrn. Z. Zwinggi als Vorsteher der

Schlosserei an den Lehrwerkstätten in
Bern gewählt worden, infolge dessen

begibt sich Hr. Dick noch einige Zeit in
ein Fachinstitut im Auslande. Da er

den Sitzungen vom Centralvorstande nicht mehr beiwohnen

könnte, nahm Hr. Dick seine Entlassung. Der Eentralvorstand
machte einen Zwetervorschlag: Hr. Furrer in Bern und bis-
heriger Beisitzer Hr. Hrch. Walder in Luzern; gewählt wurde

als Centralkasster Hr. Hrch. Walder in Luzern.
Es wurde ferner beschlossen, dem Tit. schweizerischen

Jndustriedepartement zu Handen der Bundesversammlung ein

Schreiben ergehen zu lassen, worin dargethan werden soll,

in welcher Höhe die „Gefahrenskala" in der Schlosserei der

künftigen schweizerischen Unfallversicherung angesetzt werden

sollte. Im weitern wurde an einem Arbeitstarif gearbeitet.

Der Unfallkasse der schweiz. Schreinermeister sind

seit Mitte April 17 neue Kollektivversicherer und 13 Ein-
zelversicherer beigetreten. Damit ist die Zahl der Policen
auf 200 gestiegen. Das Verstcherungskapital beträgt nahezu
2 Millionen.

Der Streik der Berliner Zimmerer neigt seinem Ende

zu. Für cirka 2600 Zimmerer sind die Forderungen be-

willigt, doch haben sich erst 1800 die Arbeitsberechtigungs-
karten ausstellen lassen. Bei 33 Unternehmern befinden sich

480 Zimmerer im Streik; hierzu kommen noch 250, die sich

letzte Woche arbeitslos meldeten. In den übrigen Bauge-
schifften werden Klassenlöhne von 55—60 Pf. und darüber
gezahlt.

Ein großartiger Kampf, wie ihn die Maschinenindustrie
noch nicht zu verzeichnen hatte, wird gegenwärtig in England
geführt. 120,000 Metallarbeiter stehen dort in Bewegung
um die Forderung der achtstündigen Arbeitszeit. Am
3. Juli legten die Arbeiter von fünf Werkplätzen die Arbeit
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